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TechnRat Ing. Friedrich Müller-Uri

Obmann des Fachverbandes  
der Ingenieurbüros

EditorialEditorial Editorial

In Österreich gibt es von verschiedenen Interessenvertretungen etliche sich überschneidende Leistungs-

beschreibungen gleicher Ingenieurleistung. Doppelgleisigkeiten gibt es aber auch, weil Überschneidun-

gen zwischen den einzelnen Fachgebieten existieren, etwa auf den Gebieten der Landschaftsarchitektur, 

Raumplanung, Architektur, technischen Ausrüstung oder der Bauphysik.

Ein Blick über die Grenze nach Deutschland zeigt ein anderes Bild, weil ein Schulterschluss zwischen den 

Beteiligten besteht. Dieses gemeinsame Produkt ist die HOAI, die Honorarordnung für Architekten und 

Ingenieure. Die deutsche Rechtslage ist mit der österreichischen nicht vergleichbar, weil die HOAI ein 

gesetzliches Regelwerk, eine Verordnung der deutschen Bundesregierung ist. Damit ist auch klar, dass 

die HOAI kein Regelwerk einer Interessenvertretung für ihre Mitglieder ist, sondern eine Verordnung 

auf gesetzlicher Basis. In Österreich besteht dzt. jedoch eine völlig andere Rechtslage und verbindli-

che Honorarordnungen von Interessenvertretungen für Ingenieurleistungen werden seit Jahrzehnten als 

rechtswidrig eingestuft. 

Dennoch wäre es ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung, wollten sich die wesentlichen Betei-

ligten – abseits von Preis- und Kalkulationsfragen – zumindest auf eine einheitliche Beschreibung gleicher 

Planer- bzw. Ingenieurleistung einigen. 

Die Gespräche zwischen (fast) allen Beteiligten mit Univ. Prof. Hans Lechner darüber, sich auf eine Leis-

tungsbeschreibung zu einigen und diese auf der Homepage für alle zugänglich zu veröffentlichen, verlau-

fen positiv. Prof. Lechner bzw. die „Österr. Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr“ (FSV) haben 

diese Leistungsmodelle (LM) unter Mitwirkung von Vertretern der Auftraggeber und zahlreicher Planer in 

einem gemeinsamen Prozess erarbeitet. Sämtliche Leistungsbilder sind in den vom Institut für Baubetrieb 

und Bauwirtschaft der TU Graz herausgegebenen „Leistungsmodellen 2014 (LM 2014)“ enthalten.

Die LM 2014 ist nicht nur für Ingenieurbüros hilfreich, mehr noch für den Auftraggeber, um Leistungen 

für alle Planer möglichst klar und vollständig zu beschreiben. Die LM unterscheidet zwischen Grundleis-

tungen und optionalen Leistungen und ist auch in dieser Hinsicht vergleichbar mit bisherigen Leistungs-

beschreibungen.

Die LM 2014 berücksichtigt die „ÖNORM EN 16310 Ingenieurdienstleistungen – Terminologie zur Be-

schreibung von Ingenieurdienstleistungen für Gebäude, Infrastruktur und Industrieanlagen“ und dient 

dem Leistungswettbewerb, der so vor allem von den Auftraggebern besser zu beurteilen und zu entschei-

den wäre. Aber auch für die Planer, also Ingenieurbüros, Architekten und Baumeister, wäre eine einheit-

liche Leistungsbeschreibung ein eminenter Vorteil, der die Angebotserstellung wie auch den -vergleich 

deutlich erleichtern würde. 

Die LM 2014 ist selbstverständlich strikt von der Frage der Honorierung von Ingenieurleistungen zu tren-

nen – zur Honorierung darf und wird es keine Empfehlung der Interessenvertretungen geben, weil auf-

grund der Rechtslage und gem. der österr. Judikatur eine Honorarempfehlung eindeutig als Verstoß 

gegen das Wettbewerbs- bzw. Kartellrecht bewertet wird. Jedes Ingenieurbüro hat sein Honorar selbst 

kompetitiv zu kalkulieren.

Interdisziplinäre  
Zusammenarbeit

... oder der Vorteil einer einheitlichen  
Leistungsbeschreibung
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featurING. featurING.

Berufsrecht der Ingenieurbüros

Top-Ingenieurleistungen der Ingenieurbüros aller Fachgebiete basie-
ren auf einem soliden Berufsrecht. Gibt es bald auch Rechtssicherheit 
für die Innenarchitekten? Eine Zwischenbilanz:

Im Fachgebiet Innenarchitektur gibt 
es allerdings Auffassungsunterschie-
de über den Berechtigungsumfang, 
die sich so schädlich auf die Inge-
nieurbüros für Innenarchitektur aus-
wirken, dass anlässlich eines Haft-
pflichtversicherungsfalls bei einem 
Dachgeschossausbau in der Steier-
mark die Fachgruppe Ingenieurbü-
ros Steiermark einen Antrag an den 
Wirtschaftsminister richtete, den 
Umfang der Gewerbeberechtigung 
„Ingenieurbüros für Innenarchitek-
tur“ im Verhältnis zum Baumeister-
gewerbe zu bestimmen, insbeson-
dere festzustellen, dass Planung 
und Bauüberwachung eines Dach-

„… Zusammenfassend  
bedeutet dies im Ergebnis, 
dass Inhaber der Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der In-
genieurbüros (Beratende Ingenieure) auf dem Fachgebiet der In-
nenarchitektur im Zusammenhang mit einem Dachbodenausbau 
die Planung der im Inneren des Gebäudes gelegenen Räume, 
einschließlich Gaupen, Terrassen und Balkone, die mit einer den 
Aufgabenschwerpunkt darstellenden Innenraumgestaltung im Zu-
sammenhang stehen, planen und den Bau diesbezüglich überwa-
chen darf, wenn bei Berühren von statisch relevanten Bauteilen die 
diesbezügliche konstruktive Bearbeitung und statische Berechnung 
durch befugte Dritte vorgenommen werden. …“

Ingenieurbüros haben sich – mit begleitender Unterstützung des 
Fachverbandes und der Fachgruppen Ingenieurbüros – im Spit-
zenfeld der Consulting & Engineering Wirtschaft etabliert.
Mit größter Kompetenz und Verantwortung planen und überwa-
chen österreichische Ingenieurbüros nationale und internationa-
le Projekte.

Die fachliche Bandbreite der österreichischen Spitzeningenieure 
in den Ingenieurbüros ist beeindruckend – das belegen auch die 
ausgezeichneten Projekte des Staatspreises Ingenieurconsulting 
der letzten Jahre, wie z. B. die Planung einer Abgasentschwefe-
lungsanlage in Sibirien, zukünftig 95 % des Schwefeldioxidaus-
stoßes verhindert und dabei 600.000 Tonnen Schwefel pro Jahr 
einspart, oder das grenzübergreifende Geothermieprojekt für 
die Städte Braunau und Simbach, die Flugdrohnenentwicklung 
auf Basis eines neuartigen Antriebskonzepts oder die leist- und 
umsetzbare Beratung für den Kleinbergbau in den Entwicklungs-
ländern. Weiters die innovative Planung einer Wärme- und Käl-
tegewinnungsanlage aus industrieller Abwärme oder die Erstel-
lung eines neuen, bewährten Hochwasserschutzkonzepts oder 
die Entwicklung neuer hochwärmedämmender Kunststofffenster  
usw…usw.

Ingenieurbüros im Spitzenfeld 
unbestrittenes umfassendes Berufsrecht

ABER im Fachgebiet Innenarchitektur ist  
der Berechtigungsumfang noch umstritten –
eine erfolgreiche Zwischenbilanz:

Der Grundstein für ein umfassendes und gesetzlich abgesichertes Berufsrecht für Ingenieurbüros wurde bereits mit der 
Gewerbeordnungsnovelle 1988 (!) gesetzt. In jahrzehntelanger Knochenarbeit konnte ein Berufsrecht entwickelt werden, 
das eine solide Rechtsbasis und Rechtssicherheit schafft. Das bedeutet nach geltender Rechtslage Rechtssicherheit und 
ein unbestrittenes, umfassendes Recht zur Beratung, Planung, Überprüfung und Gutachtenerstellung einschließlich Ver-
tretung des Auftraggebers im gesamten Fachgebiet.

geschossausbaus einschließlich der 
Gaupen, Terrassen und Balkone bei 
einem mehrgeschossigen Wohnhaus 
von der Gewerbebefugnis „Ingeni-
eurbüros für Innenarchitektur“ er-
fasst sind.
In dieses Verfahren hat der Fachver-
band Ingenieurbüros gemeinsam mit 
der Fachgruppe Ingenieurbüros Stei-
ermark und Rechtsanwalt DDr. Casa-
ti sein gesamtes Know-how und viel 
Zeit investiert. Uns ist bewusst, wie 
wichtig ein praxisgerechtes und um-
fassendes Berufsrecht und Rechts-
sicherheit – so wie in den anderen 
Fachgebieten der Ingenieurbüros – 
auch für die Innenarchitektur sind.

Nun ist es Zeit, eine Zwischenbilanz 
zu ziehen: 
Die Ingenieurbüros haben in zwei 
Instanzen Recht bekommen; aber 
jetzt liegt beim Verwaltungsge-
richtshof eine Revision vor. In erster 
Instanz ist das Wirtschaftsministeri-
um per Bescheid der Argumentati-
on der Ingenieurbüros gefolgt und 
in zweiter Instanz hat das Landes-

verwaltungsgericht Steiermark in 
einem über 100 Seiten langen Er-
kenntnis die Rechtsauffassung des 
Wirtschaftsministeriums bzw. den 
Berechtigungsumfang der Ingeni-

eurbüros für Innenarchitektur wie 
folgt bestätigt:
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Gewerbeordnung regelt, dass Fachgebiete dem Studium an einer  

Universität/Fachhochschule bzw. HTL/HLFL „entsprechen“:

Gem. § 134 Abs. 1 GewO umfasst der Gewerbeumfang der Ingenieurbüros insbesondere die Beratung, die 
Verfassung von Plänen, Berechnungen, Gutachtenerstellung, Überprüfungen, die Ausarbeitung von Projekten 
und die Verwaltung der Ausführung von Projekten … auf einschlägigen Fachgebieten, die einer Studienrichtung 
einer inländischen Universität, Fachhochschule oder berufsbildenden höheren Schule entsprechen.

Interpretationsregeln der Gewerbeordnung gibt den Ingenieurbüros zweifelsfrei recht:

Gem. § 29 1. Satz GewO ist der Wortlaut der Gewerbeberechtigung („Ingenieurbüros für Innenarchitektur“) im 
Zusammenhang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften (Festlegung des Berechtigungsumfanges gem. § 134 
GewO und den einschlägigen Lehr- und Studienplänen gem. § 134 Abs. 1 letzte Zeile GewO) maßgebend. § 29 
1. Satz GewO i.V.m. § 134 GewO und die einschlägigen Lehr- und Studienpläne regeln zweifelsfrei den Berech-
tigungsumfang (nur im Zweifelsfall wären weitere Interpretationsregeln der Gewerbeordnung heranzuziehen.).

Lehrplan bestätigt umfassendes Fachgebiet Innenarchitektur

Das Verwaltungsgericht Steiermark hat sich eingehend mit den einschlägigen Lehr- und Studienplänen der In-
nenarchitektur und den Auskünften der diesbezüglichen Bildungseinrichtungen und des Bildungsministeriums 
befasst und ist „zweifelsfrei“ zum oben zitierten Berechtigungsumfang gekommen.

Ingenieurbüros für Innenarchitektur stehen sämtliche Befugnisse der Ingenieurbüros  

anderer Fachgebiete zu:

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat weiters festgestellt, dass der Berechtigungsumfang der Ingeni-
eurbüros für Innenarchitektur sämtliche Befugnisse, die allen Ingenieurbüros auf ihren jeweiligen Fachgebieten 
zukommen, umfasst. Nur wenn die Tätigkeit des Ingenieurbüros für Innenarchitektur statisch relevante Bauteile 
berührt, so ist deren konstruktive Bearbeitung und statische Berechnung durch einen hiezu Befugten durchzufüh-
ren. Berührt eine der in § 134 Abs. 1 GewO angeführten Tätigkeiten beispielsweise – wie gegenständlich rele-
vant – die „Planung, Berechnung oder Überwachung der Ausführung“ statisch relevante Bauteile wie bei einem 
Dachbodenausbau, z. B. den Dachstuhl, so hat die Einschränkung nach § 134 Abs. 2  2. Satz zur Folge, dass der 
Gewerbeinhaber sich in Bezug auf die konstruktive Bearbeitung und statische Berechnung eines derartigen sta-
tisch relevanten Bauteiles eines „hiezu Befugten“ für Planung, Bauüberwachung udgl. bedienen muss.

Gesamtauftrag im Rahmen des Fachgebiets Innenarchitektur ist ein  

„primäres“ Recht der Ingenieurbüros für Innenarchitektur und kein Nebenrecht:

Es handelt sich bei dieser Befugnis um ein unmittelbar aufgrund des Gewerbeumfanges der Gewerbeberech-
tigung für das Gewerbe der Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) auf dem Fachgebiet der Innenarchitektur 
eingeräumtes Recht, unter diesen Voraussetzungen auch einen diesbezüglichen Gesamtauftrag hinsichtlich Pla-
nung und Überwachung zu übernehmen. Insofern ist dieses Recht, …, da dem eigenen Gewerbe vorbehalten, 
nicht auf die nebenrechtlichen Bestimmungen der § 32 Abs. 1 Z. 1 und Z. 9 GewO zu stützen und ist es gegen-
wärtig auch nicht erforderlich, die Bestimmung des § 33 GewO hinsichtlich der Prüfung und Überwachung zu 
strapazieren.

Die rechtliche Begründung im Überblick:

Die Zwischenbilanz ist positiv, nun liegt die Entscheidung in der letzten Instanz beim  

Verwaltungsgerichtshof. Sobald das Erkenntnis vorliegt, werden wir Sie informieren.

Dr. Ulrike Ledóchowski
Geschäftsführerin des Fachverbandes Ingenieurbüros

1.

2.

3.

4.

5.

unser PP-GLATT-Rohr

besitzt das GRIS Gütezeichen

 • mineralstofffrei • hohe Ringsteifigkeiten     • enorme Schlagfestigkeit    
Vorteile

 • hohe Abriebfestigkeit  • erhöhte Beulsicherheit   • einfache Reinigung    

Ringsteifigkeitsklassen:

PP-GLATT-Rohr

ÖNORMEN 1852-1geprüft

SN12 SN16SN8

Einschichtiges Vollwandrohr 
ohne billige „Mineralstoffverstärkung“

DN/OD 110 - 630 mm

In unserem Werk in Waizenkirchen produzieren wir diese 
Rohre sowie Spritzguss- und handgefertigte Formstücke. 
Formstücke  sind auch mit speziellen Graden, SN-Klassen, 
Längen,... erhältlich. 
Außerdem bieten wir ein umfangreiches Sonderteil-
programm unter anderem Schächte, Großtanks, 
Sonderschlitzungen,... an.

Formstücke und Sonderanfertigungen

www.bauernfeind.at                    office@bauernfeind.at                    07277/2598

NEUNEU

Einsatzgebiete
• Regen-, Mischwasserkanal für den 
  öffentlichen Kanalbau
• Straßen- und Autobahnbau 

• Bahn- und Tunnelbau
• Industrie-, Gewerbebau, Deponiebau
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3D-Blitzschutzplanungen

Zur Auslegung der Fangeinrichtungen sieht 
die ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 drei Auswahl-
verfahren vor:
1. Schutzwinkelverfahren
2. Maschenverfahren
3. Blitzkugelverfahren

Aufgrund immer komplexerer Gebäudestrukturen ist eine einfache Anwendung des Schutzwinkelverfahrens und des Ma-

schenverfahrens in der Planung kaum noch möglich. Mit dem dreidimensionalen Blitzkugelverfahren können geometrische 

Bereiche, die vor Einschlägen geschützt werden sollen, unabhängig von der vorhandenen Gebäudestruktur bestimmt wer-

den. Der Radius der Blitzkugel wird durch die Wahl der Schutzklasse des Blitzschutzsystems vorgegeben. Die Radien der 

Blitzkugel entsprechen dabei den Minimalwerten von Blitzströmen, die von natürlichen oder eigens dafür vorgesehenen 

Fangeinrichtungen des Blitzschutzsystems aufgefangen werden. 

Grundvoraussetzung für die effiziente Anwendung des Blitzkugelverfah-

rens bei der Planung des Gebäudeblitzschutzes ist das Vorhandensein 

von 3D-CAD-Daten des zu schützenden Gebäudes. Anhand von Vorga-

ben oder technischen Notwendigkeiten wird das Blitzschutzsystem als 

getrenntes oder nicht getrenntes Blitzschutzsystem ausgelegt. Hierbei 

kommt es zunächst auf die technische Erfahrung des Planenden an, der 

zunächst anhand seiner Erfahrung die Fangeinrichtungen manuell auf 

dem zu schützenden Gebäude positioniert. 

Nach Abschluss dieses Prozesses wird die geplante Blitzschutzanlage 

mit einem automatisierten Blitzkugelmodell dahingehend überprüft, ob 

sich alle Teile des zu schützenden Gebäudes innerhalb des durch die 

Fangeinrichtungen aufgebauten geschützten Volumens befinden. Als Er-

gebnis wird dann ein „Schutzteppich” erzeugt, der mit den geplanten 

Fangeinrichtungen aufgespannt wird.

Steht das Design des Blitzschutzsystems fest, dann können aus den vorhandenen 3D-CAD-Daten Zeichnungen mit 

Montagedetails der Blitzschutzkomponenten sowie beliebige 2D-Ansichtszeichnungen vom Gebäude erzeugt werden.

Mit der 3D-Planung und automatisierten Validierung von Blitzschutzanlagen können 

•	 der	Planungsprozess	effizienter	durchgeführt,

•	 die	Validierung	der	Blitzschutzplanung	schneller	und	sicherer	durchgeführt,

•	 Änderungswünsche	und	deren	technische	Auswirkungen	effizient	geprüft,

•	 Detailzeichnungen	für	die	Errichtung	und	Montage	der	Blitzschutzanlage	bereitgestellt	werden.

Die technischen Lösungen für den Gebäudeblitzschutz werden damit verständlich und transparent. 

Die Akzeptanz von Blitzschutzmaßnahmen kann somit gesteigert werden.

Effiziente Anwendung

Montagedetails

Die Wirksamkeit einer Gebäudeblitzschutzanlage wird maßgeblich 
durch Auslegung und Positionierung der Fangeinrichtungen am Ge-
bäude bestimmt.

Positionierung von Blitzschutz- 
Fangeinrichtungen auf Gebäude

Prüfung der Wirksamkeit der Blitzschutz-
maßnahmen mit dem Blitzkugelmodell 

Reinhard Schnabel,  
DEHN AUSTRIA GmbH, www.dehn.at 
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Interesse an Planung vs. Errichtung
Das Hauptgeschäft der ausführenden Firmen liegt, wie der Name schon sagt, in der Errichtung. Sie verdienen am Material 

und der Ausführung, während das Hauptaugenmerk des unabhängigen Ingenieurbüros auf der Planung der Löschanlagen 

selbst liegt – und darauf, was der Kunde eigentlich braucht. Plant das unabhängige Ingenieurbüro, so steht die technisch 

beste	Lösung	im	Mittelpunkt.	Dabei	wird	analysiert,	welches	Risiko	es	zu	schützen	gilt,	ob	es	spezielle	Auflagen	von	Versi-

cherungen gibt, welches Schutzniveau der Kunde anstrebt und wie dieses am wirtschaftlichsten erreicht werden kann. Wird 

etwa freiwillig ein höheres Schutzniveau als das behördlich verlangte umgesetzt, kann sich das positiv auf die Höhe der 

Versicherungsprämien auswirken. All diese Fragen und noch viele weitere stellt sich ein unabhängiger Planer.

Keine Löschanlage von der Stange
„Löschanlage ist Löschanlage“ ist eines der genannten Argumente, wenn Un-

ternehmen sich für die Löschanlagenplanung an ausführende Firmen wenden. 

Hier gilt festzuhalten, dass es die Löschanlage von der Stange schlichtweg nicht 

gibt. Jedes Bauvorhaben ist individuell, jede Ausgangslage für den Brandschutz 

ist es und somit auch jede Löschanlage. Nur der unabhängige Planer, der kein 

kommerzielles Interesse an der Ausführung einer bestimmten Löschanlage hat, 

wird sich daher intensiv mit dem richtigen Schutzpaket für den Kunden ausein-

andersetzen. Wenn es zur Umsetzung kommt, ermittelt eine Ausschreibung den 

Bestbieter. Für den Kunden ergibt sich somit ein doppelter Gewinn, denn er 

erhält eine maßgeschneiderte Planung des Ingenieurbüros und die Vergabe und 

Errichtung nach dem Bestbieterprinzip. In der Praxis zeigt sich, dass die Zusam-

menarbeit mit einem Ingenieurbüro gesamthaft deutliche Preisvorteile bringt.

Das Ingenieurbüro steht auf  
der Seite des Bauherren
Mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Brandschutzplanung zeigen uns, dass 

nur ein unabhängiger Planer das optimale Sicherheitsniveau des Kunden genau 

beurteilen und auf objektiver Basis Maßnahmen für den präventiven Brandschutz 

erarbeiten wird. Er steht auf der Seite der Bauherren und wird nur jene Brand-

schutzlösungen realisieren, die technisch einwandfrei funktionieren und in der 

Errichtung sowie auch im Betrieb mit ihrer Wirtschaftlichkeit überzeugen.

Ing. Werner Hoyer-Weber 
Geprüfter Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz

informING.

Die Brandschutzplanung gleicht dem Hausbau. Auch hier stellt sich 

die Frage, ob man für dieses Fachgewerk einen neutralen Experten, 

vergleichsweise den Architekten, für die Bauplanung zu Rate zieht, 

der das Haus genau nach Wunsch plant und nach einer Ausschreibung 

den Bestbieter mit der Errichtung beauftragt, oder ob man direkt zur 

ausführenden Firma geht – hier ein Installationsbetrieb, der beim Ver-

gleich mit dem Hausbau der Baumeister wäre. 

Bei diesem kostet vielleicht die Planung scheinbar weniger oder nichts 

– diese wird aber eher auf das Leistungsportfolio des Baumeisters und 

weniger auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten sein. Einen 

neutralen Kostenvergleich gibt es ebenso wenig. An diesem Beispiel 

soll eine aktuelle Entwicklung im Brandschutzbereich verdeutlicht wer-

den: Immer häufiger stellen wir fest, dass für die Planung von Lösch-

anlagen auf unabhängige Ingenieurbüros verzichtet und stattdessen 

die Planung im Rahmen eines Pauschalvertrags direkt in die Hände 

ausführender Firmen gelegt wird. Was hierbei nicht bedacht wird: Die 

Interessenlage ausführender Firmen unterscheidet sich grundlegend 

von jener der Ingenieurbüros. 

Brandschutz vom Schmied  
oder Schmiedl?

Warum die Brandschutzplanung vom neutralen Experten  
kommen sollte

Die ausführende Firma, die im Rahmen von Generalunternehmerver-

trägen	 beauftragt	wird,	möchte	 vielmehr	 das	 in	 der	 Planung	definierte	

Schutzniveau zu einem möglichst günstigen Preis erzielen. Es gilt daher, den Ar-

beits- und auch Materialaufwand so gering wie möglich zu halten. Aus unserer 

Erfahrung kann sich das negativ auf die Qualität der Umsetzung auswirken. Gibt 

es zudem keine Bauüberwachung, ist nicht sichergestellt, dass der Bauherr in der 

Ausführung auch das bekommt, was er glaubt bestellt zu haben. Diese Quali-

tätslücke kann im Schadensfall umso dramatischer zutage treten: Dann nämlich, 

wenn die Versicherung zwar für den Schaden aufkommt, nicht jedoch für den 

Wegfall der Kunden, die sich bei einem längeren Produktionsausfall dem Mitbe-

werber zuwenden.
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Diese sehr weitgehende Bauherrenhaftung erhöht nun den Sorgfaltsmaßstab der Ingenieurbüros schon bei der Aus-
schreibung und in der Vertragsphase, mehr noch aber während der Ausführung ganz außerordentlich: Der Ingenieur ist 
nichts anderes als der technische Anwalt des Bauherren. Grundsätzliche „Gerechtigkeitserwägungen“ gebieten, dass 
wir keinerlei Erfolgs-(Zufalls-)haftungen einführen, sondern dass bei (wenngleich hochgeschraubter) außergewöhn-
lichster Sorgfalt der Haftungseintritt vermeidbar ist. Das ist die Sorgfalt, die der Ingenieur seinem Bauherren schuldet.

Es liegt daher ganz klar auf der Hand, dass die bauherrenseitige Lohn- und Sozialdumpingbekämpfung als (honorarfreie?, 
wenngleich nicht kostenlose) Dienstleistung auch auf die Schultern der Ingenieurbüros überwälzt werden wird. 

Soll daher der Ingenieur sämtliche Auftragnehmer vorsorglich einmal umfassend anzeigen? Das geht auch wieder nicht, ist 
er	doch	auch	gleich	einem	Anwalt,	beispielsweise	gemäß	§	15	ZTG,	zur	absoluten	Verschwiegenheit	verpflichtet,	das	heißt,	
selbst wenn er wüsste, dass der Bauherr, dieses Oberschlitzohr, sich längst hinter seinem Rücken mit den Proponenten der 
bis ins tiefste Transnistrien reichenden Subunternehmerketten zu erbarmungslosestem Lohn- und Sozialdumping verabre-
det hätte, dürfte er niemandem auch nur einen vertraulichen Hinweis geben! Er schuldet Treue allein seinem Bauherren. 
Diesen hat er (vorliegendenfalls nachweislich zur Haftungsabwehr) 

a)    vom Sachverhalt in Kenntnis zu setzen und

b)    so hinlänglich rechtszubelehren, dass das Haftungsrisiko abgewendet wird.

Bauherrenhaftung

Wann haftet der Ingenieur bei 
Lohn- und Sozialdumping?

Tut der Bauherr daraufhin nicht wenigstens so, als ob er sich die Warnung zu 
Herzen nimmt, kann es indiziert sein, die eine oder andere heiße Baustellen-
kartoffel auch haftungsvermindernd fallen zu lassen, weil wir erinnern uns, ab 
dolus eventualis (billigende Inkaufnahme, man kann halt nichts machen ...) ist 
die eigene Haftpflichtversicherung leistungsfrei. 
Und dann geht es wirklich ans Eingemachte, beiderseits, beim Ingenieur und 
beim Bauherren. Auf diese Weise wurden nun breite Schichten von Ingenieuren 
und Bauherrenvertretern als Büttel des offensichtlich noch unter zu wenig Be-
amten leidenden Steuer- und Sozialstaates zwangsrekrutiert, kostenlos ver-
steht sich. Ein gutes neues Jahr, es beginnt wie das alte geendet hat, mit be-
merkenswerten und belästerungswürdigen gesetzgeberischen Aktivitäten. 

Billigende Inkaufnahme

Gleich vorweg: Das ist keine Übung. Und das vorletzte Mal hat 
der Gesetzgeber auch nur deswegen an der Haftungsschraube 
gedreht, weil die alluniversale Solidarhaftung aller Bauherren 
mit allen General- und Subunternehmen für Löhne und Neben-
kosten und was es sonst noch alles gibt, also das theoretische 
Skalenende, nun nicht mehr weit entfernt ist. 

So haftet also der Auftraggeber (aus allen Branchen) für die 
Mindestentgeltansprüche entsandter Arbeitnehmer als Bürge 
und Zahler, der Generalunternehmer nach § 10 LSD-BG auch 
noch für seine Sub- (und Subsub)unternehmer. Sofort fällt auf, 
dass die Sonderhaftungsbestimmungen für den Baubereich (§ 9 
LSD-BG) zwischen diesen beiden Bestimmungen sitzen, aber in 
§ 10 LSD-BG keinerlei Einschränkungen ausschließlich auf die 
Bauaufträge enthalten ist, was noch heftigste Auslegungsdis-
kussionen erwarten lässt, zumal sich der Gesetzgeber bei der 
Anordnung seiner Paragraphen möglicherweise noch etwas ge-
dacht haben könnte. Egal (außer für die Betroffenen natürlich). 

Und § 9 LSD-BG sieht sowieso vor, dass der Auftraggeber von 
Bauarbeiten als Bürge und Zahler für die Entgelte grenzüber-
schreitend zur Verfügung gestellter Arbeitnehmer aller Art haftet. 
Ist er selbst nicht Auftragnehmer der beauftragten Bauarbeiten 
(das heißt, der eigentliche Bauherr!), dann haftet er, wenn er vor 

der Beauftragung von der Nichtzahlung des Entgeltes wuss-

te oder diese aufgrund offensichtlicher Hinweise ernsthaft für 

möglich halten musste und sich damit abfand. 

Ein vorletztes Mal hat der Gesetzgeber an der Haftungsschraube ge-
dreht und nun spezifische Haftungsbestimmungen (allgemein = für alle 
z. B. Ingenieurbüros, §§ 8 und 10 LSD-BG, oder verschärft § 9 nur für 
den Baubereich) vorgesehen, die für alle gelten, die in ein Naheverhält-
nis zu Lohn- und Sozialdumping geraten sind. An wem wohl werden 
sich die eigentlichen Bauherren abputzen wollen: an den Ingenieuren. 



Die Verwendung Allgemeiner Geschäfts-

bedingungen (AGB) macht Sinn, wenn Sie 

als Unternehmer viele inhaltlich weitge-

hend gleiche Verträge abschließen. Die 

Geltung Allgemeiner Geschäftsbedingun-

gen muss – sollen Sie Vertragsinhalt wer-

den – vereinbart sein. Hinweise auf AGB in 

Rechnungen, Lieferscheinen und derglei-

chen sind daher regelmäßig unwirksam. 

Neben dem deutlichen Hinweis auf deren 

Verwendung muss dem Geschäftspartner 

die Möglichkeit geboten werden, sich über 

den Inhalt der AGB jederzeit Kenntnis zu 

verschaffen (z.B. Offenlegung in den ei-

genen Geschäftsräumen, Veröffentlichung 

über die eigene Homepage etc.)
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Allgemeine Geschäftsbedingungen sind kein 
Ersatz für ausreichenden Versicherungsschutz

Zur Minimierung von Haftungsrisiken empfiehlt sich daher eine 
Kombination aus beidem.

Häufig	weisen	beide	Vertragspartner	auf	die	Geltung	ihrer	meist	widersprüchlichen	AGB	hin	(„Battle	of	forms“)	und	wird	

– obwohl über Preis und Leistung Einigkeit besteht – dieser Widerspruch nicht aufgeklärt. Gerade öffentliche oder institu-

tionelle Auftraggeber verwenden nahezu ausnahmslos solche Allgemeinen Geschäftsbedingungen, in denen vielfach sehr 

strenge	vertragliche	Haftungen	geregelt	sind.	Es	empfiehlt	sich	daher	genau	zu	prüfen,	was	in	Werkverträgen	vereinbart	

wird. Im Falle widersprüchlicher AGB gilt jedoch im Zweifel die gesetzliche Regelung und somit keine der angeführten 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Vereinbarung Allgemeiner Geschäftsbedingungen macht im B2B-Geschäft Sinn, um Haftungsbegrenzungen vorzuneh-

men, wobei der Ausschluss der Haftung für Personenschäden generell unwirksam ist. Ansonsten sind Haftungsausschlüsse 

(Ausnahme:	„krass	grobe	Fahrlässigkeit“	oder	Vorsatz)	sowie	die	Verkürzung	der	Verjährungsfristen	oder	Änderungen	der	

Beweislastverteilung weitgehend möglich. Insbesondere sind in Allgemeinen Geschäftsbedingungen aber auch Sachver-

halte wie Zahlungsbedingungen,  Aufrechnungsverbote, Gerichtsstandklausel, Leistungs- und Erfüllungsort, Rücktrittsrech-

te etc. geregelt. Sie sollten jedenfalls nur Klauseln verwenden, die aktuell juristisch geprüft wurden. Die Fachgruppe der In-

genieurbüros stellt Muster AGBs zur Verfügung, welche Sie über die Homepage www.ingenieurbueros.at abrufen können. In 

diesen Musterbedingungen sind auch Haftungsbegrenzungen geregelt. Beachten Sie aber, dass es keine hundertprozentige 

Garantie dafür gibt, dass solche Haftungsbegrenzungen auch tatsächlich rechtsgültig vereinbart sind oder dass es nicht zu ei-

ner sogenannten „Battle of forms“ kommt (dann gilt die gesetzliche Regelung). Wir empfehlen Ihnen einerseits, Haftungsbe-

grenzungen durch die Verwendung Allgemeiner Geschäftsbedingungen vorzunehmen und andererseits den Abschluss einer 

Berufshaftpflichtversicherung	mit	ausreichender	Versicherungssumme	und	Deckungsumfang.	Auch	dazu	gibt	es	in	Tirol	eine	

Rahmenvereinbarung zwischen der Fachgruppe Ingenieurbüros in der Wirtschaftskammer und der Versicherungswirtschaft.

Nähere Informationen: Brindlinger Versicherungsmakler GmbH
Gerlosstraße 14, 6280 Zell am Ziller, Tel. +43-5282-2452-0

DIE ABSOLUTE NR.1
wenn´s um unkomplizierten weingenuss geht

DIE FRIENDLY SERIE VON GLASSY
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Österreichische Ingenieurconsultingleistungen:  
innovativ und international gefragt

Drei Fragen an 
Vizekanzler Dr. Reinhold Mitterlehner ...

... Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft zum Staatspreis Consulting-Ingenieurconsulting:

Staatspreis Consulting- 
Ingenieurconsulting 2017

Österreichische Ingenieurbüros und ZiviltechnikerInnen setzen national und international Impulse, sorgen für neue 

Arbeitsplätze und schaffen nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Seit 27 Jahren zeichnet der Staatspreis Consulting-

Ingenieurconsulting innovative und exportorientierte Ingenieurconsulting-Projekte aus. Der Preis wird vom Bundes-

ministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gemeinsam mit der ACA (Austrian Consultants Association), 

der gemeinsamen Plattform des Fachverbandes Ingenieurbüros der Wirtschaftskammer Österreich und der Bundes-

sektion Ingenieurkonsulenten der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, veranstaltet.

engineerING. engineerING.

„Österreichisches Ingenieurconsulting 
genießt national und international ei-
nen hervorragenden Ruf. Der Staatspreis 
Consulting-Ingenieurconsulting beweist 
eindrucksvoll, zu welchen ausgezeichne-
ten Leistungen unsere heimischen Inge-
nieurbüros und ZiviltechnikerInnen fähig 
sind“, erklärt Dipl.-Ing. Walter Painsi, 
Präsident der ACA. Den Staatspreis oder 
eine Nominierung zu gewinnen, ist nicht 
nur gut für das eigene Selbstbewusst-

Welche Rolle spielt österreichische Consultingleistung 

für die Wirtschaft?

Die Branche gewinnt immer mehr an Bedeutung. Denn das stei-
gende internationale Interesse an österreichischer Ingenieurcon-
sultingleistung stärkt den heimischen Wirtschaftsstandort und 
ermöglicht die Erschließung neuer Wachstumspotenziale und 
Märkte. Ich möchte hier auch gleich die Gelegenheit nutzen, um 
den heimischen Ingenieurbüros und innovativen Köpfen der Zivil-
technikerInnen Respekt und Anerkennung für ihre fortschrittl iche 
Arbeit auszusprechen. 

Welchen Stellenwert hat der Staatspreis Consulting-

Ingenieurconsulting in der Wirtschaft?

Einen wertschätzenden und motivierenden, denn er zeich-
net die besten Projekte österreichischer Ingenieurbüros 
und ZiviltechnikerInnen aus. Ausgezeichnete, lösungsori-
entierte und exportfähige Consultingleistungen aus Ös-
terreich setzten aufgrund ihres innovativen Charakters und 
hohen Qualitätsanspruches – unabhängig von ihrer Grö-
ße – national und international Maßstäbe. Darauf sind wir 
zurecht stolz und holen die Leistungen vor den Vorhang. 

Was raten Sie den österreichischen Ingenieurbüros 

und ZiviltechnikerInnen?

Reichen Sie Ihre meistversprechenden und interessan-
testen Projekte zum Staatspreis Consulting-Ingenieur-
consulting 2017 ein. Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihre 
Arbeit einem breiteren Publikum vorzustellen und darauf 
aufmerksam zu machen, über wieviel Potenzial die öster-
reichischen Ingenieurbüros und ZiviltechnikerInnen verfü-
gen. Wir freuen uns über Ihre rege Teilnahme, denn nur 
der, der mitmacht, kann nominiert werden und gewinnen!

Qualitätssiegel und Kommunikationsmittel

DI Dr. Felix Hruschka

Ingenieurbüro für Bergwesen Hruschka, Staatspreisträger:

„Der Staatspreis ist nicht nur ein Qualitätssiegel für die Leistungen meines 

Büros, sondern vor allem eine Bestätigung für die Wichtigkeit und Richtigkeit 

des	Projektes.	Informationen	über	den	Staatspreis	finden	sich	an	prominenter	

Stelle auf der Website meiner Firma. Ich kommuniziere den Staatspreis auch 

explizit als Referenz in meinen Angeboten.“

Architekt DI Thomas Romm, Dr. DI Ronald Mischek, 

Romm forschen planen bauen, ZT/Dr. Ronald Mischek ZT, Nominierte:

„Der Stellenwert einer innovativen Dienstleistung lässt sich nicht besser doku-

mentieren und kommunizieren als mit dem Staatspreis; dies ist gerade bei der 

Wahrnehmung von komplexen Projekten wertvoll. Durch die Auszeichnung ist 

nicht zuletzt auch im eigenen Unternehmen die Bedeutung von innovativer 

Ingenieurleistung für mehr Nachhaltigkeit unterstrichen worden.“

DI Gottfried Steiner

Ingenieurbüro für Kunststofftechnik, Staatspreisträger:

„Der Staatspreis ist in seiner Außenwirkung ohne Zweifel eine hervorragen-

de	Beurteilung	der	hohen	Leistungsfähigkeit	des	Unternehmens	von	offizieller,	

hochrangiger Stelle. In unserer Öffentlichkeitsarbeit wird der Staatspreis wer-

bewirksam präsentiert, etwa in Publikationen, in Unternehmenspräsentationen, 

auf der Website und in einer eigenen Vitrine im Kundenbereich des Büros.“
sein, es erhöht auch die Anerkennung 
innerhalb der Branche und bei beste-
henden und möglichen Kunden. 
Welche Erfahrungen haben Staats-
preisträger und Nominierte mit ihren 
Auszeichnungen gemacht? Würden sie 
wieder mitmachen? Was hat ihnen die 
Teilnahme gebracht? Wir haben ehema-
lige Staatspreisträger und Nominierte 
befragt und baten Sie auch gleich um 
Tipps für eine erfolgreiche Teilnahme.
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Nutzen und Chancengleichheit Tipps zur Einreichung
DI Peter Schlossnikel

Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Staatspreisträger:

„Wir sind Wiederholungstäter und nehmen seit dem Jahr 1991 am Staatspreis 

teil. Der Staatspreis Consulting ist eine der Möglichkeiten, mit denen man 

auch über die Grenzen hinaus tolle Ingenieurleistungen präsentieren und die 

Bekanntheit der Branche erhöhen kann. Wir sind eine bekannte Größe in der 

österreichischen Ingenieurlandschaft geworden und haben durch unser letztes 

„Staatspreis-Projekt“ neue Anfragen für große Aufgaben erhalten. Chancen-

gleichheit? Absolut. Gerade beim letzten Preis hat es kleine und größere Pro-

jekte unter den Nominierten gegeben. Letztendlich siegt das beste Projekt.“

Dr. Andreas Flanschger

bionic surface technologies GmbH, Nominierter:

„Wir hatten nicht damit gerechnet, den Staatspreis zu gewinnen. Die Konkur-

renz war sehr groß, wir nahmen zum ersten Mal teil und hatten dementspre-

chend wenig Erfahrung, haben aber alles daran gesetzt, eine Nominierung zu 

erreichen. Unser Tipp: Gehen Sie genau auf die Kriterien ein.“

DI Thomas Meissl

AeroMap GmbH, Nominierter:

„Sobald wir ein passendes Projekt haben, machen 

wir auf jeden Fall wieder mit. Die paar Stunden 

Zeitaufwand für die Einreichung sind eine wirklich 

gut angelegte Marketing-Investition. Nicht zö-

gern, einfach mitmachen!“

Dr. Hermann Maier

gridlab Gmbh, Nominierter

„Die Jury hatte keine leichte Arbeit, die Beiträge waren sehr unterschiedlich. 

Aber man sollte es auf jeden Fall versuchen, wenn man von seinem Projekt 

überzeugt ist, und die Ergebnisse möglichst einfach darstellen.“

DI Robert Schedler, DI Ulrich Eder

VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH, Staatspreisträger:

„Arbeiten Sie an interessanten und herausragenden Projekten, schließen Sie 

diese erfolgreich ab, dann ansprechend aufbereiten und präsentieren! Wir 

haben für dieses Projekt von Beginn an mit sehr hohem Einsatz gearbeitet. 

Schlussendlich wurden wir dafür mit dem in unserer Branche höchsten Preis 

ausgezeichnet. Dies hat in uns eine große Genugtuung hervorgerufen und er-

füllt uns mit Stolz.“

DI Meinhard Schwaiger

AMX Automation Technologies GmbH, Staatspreisträger:

„Der Staatspreis stellt eine von außen sehr deutliche wahrnehmbare Bewertung 

dar und wird als eine Art “Qualitätskriterium“ für hochwertige und innovati-

ve Lösungen und Ingenieurleistungen wahrgenommen. In unserem Fall hat er 

sowohl zur Anerkennung unserer Kunden als auch zu zusätzlichen Aufträgen 

geführt. Chancengleichheit ist sicher gegeben. Immerhin besteht mein Unter-

nehmen aus nur zwei Personen.“

Mag. Dr. Georg Bieringer

Ingenieurbüro für Biologie, Nominierter, Sonderpreis:

„Die Chance, den Staatspreis zu gewinnen, ist für große und kleine Unternehmen im Bereich Ingenieurconsulting absolut 

gleich. Ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass sich die Jury von der Größe und wirtschaftlichen Bedeutung des 

Unternehmens	in	irgendeiner	Weise	beeinflussen	lässt.“

Foto 1:  Vizekanzler und Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Reinhold Mitterlehner 

Fotograf: Hans Ringhofer

Foto 2: DI Dr. Felix Hruschka, Ingenieurbüro für Bergwesen Hruschka

Foto 3: DI Gottfried Steiner, Ingenieurbüro für Kunststofftechnik

Foto 4: Architekt DI Thomas Romm, Dr. DI Ronald Mischek, Romm forschen planen bauen, ZT/Dr. Ronald Mischek ZT

Foto 5: DI Peter Schlossnikel, Pörner Ingenieurgesellschaft mbH,

Foto 6: DI Meinhard Schwaiger, AMX Automation Technologies GmbH

Foto 8: Dr. Andreas Flanschger, bionic surface technologies GmbH

Foto 9: DI Thomas Meissl, AeroMap GmbH

Foto 10: Dr. Hermann Maier, gridlab Gmbh

Foto 11: DI Robert Schedler, DI Ulrich Eder, VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH

Weitere Informationen und die kompletten Interviews mit den Staatspreisträgern 

und Nominierten finden Sie in den nächsten Wochen auf der ACA Homepage www.aca.co.at
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Auf Planer kommen künftig neue Herausforderungen im Bereich Elektrotechnik zu. Um auf den letzten Stand die-

ser Entwicklung zu kommen, hatte Ende November 2016 der Fachausschuss Elektroinstallationstechnik in der WKÖ 

zum Planerfachtag eingeladen. 140 Teilnehmer, Aussteller und Vortragende folgten dieser Einladung ins Haus der 

Industrie. Als zentrale Erkenntnisse aus dem Fachtag bezeichnete Alexander Rupp, Vorsitzender des Fachausschus-

ses Elektroinstallationstechnik, die Änderungen bei den Normen für Elektrotechnik, das Auslaufen des Elektrotech-

nikgesetzes sowie neue Herausforderungen bei der Umsetzung der E-Mobilität in Hinblick auf Gebäude. 

Angeführt von Fachgruppenobfrau Petra Brandweiner-Schrott und Fritz Hinterschweiger (Obmann der Sparte Informa-

tion und Consulting) wurden in großer Runde die wichtigsten kommenden Aufgaben diskutiert. Mit Friedrich Müller-Uri, 

dem Obmann des Fachverbandes, konnte man auch einen Blick über die Grenzen des Bundeslandes hinaus werfen.

Die hohe Qualität der Vorträge und Vortragenden basierte auf der gezielten Auswahl jener Themen, die bereits jetzt 
in der Praxis wichtig sind, aber auch in der nahen Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Dazu gehören Energieef-
fizienz,	normgerechtes	Planen,	Smart	Building	und	Human	&	Digital	Light.	Bei	Letzterem	soll	sich	ja	das	Gebäude	an	
den Menschen anpassen und nicht umgekehrt. 

Im Rahmen eines Festaktes in der 
Salzburger Residenz wurden Ende des 
Jahres 2016 die Verdienste von Salz-
burger Bürgern durch die Verleihung 
von Berufstiteln oder Orden gewür-
digt. Dem Obmann des Fachverban-
des der Ingenieurbüros, Ing. Friedrich 
Müller Uri, wurde der Titel „Techni-
scher Rat“ verliehen, wobei in der Lau-
datio insbesondere seine weltweit ge-
suchte und angewandte Kompetenz 
hervorgehoben wurde. Im Rahmen 
eines nachfolgenden Diners wurde 
jedoch besonders seine menschliche 
Seite gewürdigt, die nicht nur von sei-
ner Familie geschätzt wird. 

Hervorzuheben ist die spürbar große Zustimmung innerhalb der Elektroindustrie sowie die Unterstützung der Branchen-
kollegen wie dem Bundesgremium für Elektro- und Einrichtungsfachhandel, der Bundesinnung der Elektrotechniker, dem 
Fachverband der Ingenieurbüros, dem FEEI, der Industriellenvereinigung und der lichttechnischen Gesellschaft. Damit 
kann der Planerfachtag als erfolgreicher Start einer zukünftigen Kooperation innerhalb aller Stakeholder gesehen werden. 
Die Veranstaltung des Fachausschusses Elektroinstallationstechnik in Kooperation mit 17 Vertretern der Elektroin-
dustrie, der Bundessparte Handel, dem Bundesgremium Elektrohandel und der e-Marke richtete sich speziell an 
Planer und Ingenieurbüros sowie an Interessierte aus dem Bereichen Elektroindustrie und Elektrik.

Praxisrelevantes und Zukunftsweisendes

Technischer Rat Ing. Friedrich Müller-Uri

Kooperation aller Stakeholder

meetING.meetING.

Der Fachausschuss Elektroinstallationstechnik lud Planer und Ingenieur-
büros zum Branchentreff – Energieeffizienz, normgerechtes Planen, Smart 
Building sowie Human & Digital Light waren die Kernthemen.

Einer der am besten besuchten Neujahrsempfänge war jener der Fach-
gruppe Ingenieurbüros Steiermark: Mehr als 100 Mitglieder gaben sich im 
Jugendstilambiente des Hotel Wiesler in Graz am 20. Jänner die Ehre. 

Planerfachtag 2016
Experteninfo & Trendanalyse aus erster Hand

Ingenieurbüros netzwerkten in Graz
und starteten mit Elan ins neue Jahr

Techn. Rat Ing. Friedrich Müller-Uri mit Landeshauptmann  
Dr. Wilfried Haslauer und LHStv. Astrid Rössler 

Zahlreiche Interessierte aus Regierung, Politik und der eigenen  
Branche waren zu Gast.

Obfrau Petra Brandweiner-Schrott konnte auch Friedrich Müller-Uri 
(l.) und Fritz Hinterschweiger beim Neujahrsempfang begrüßen.
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Energiezukunft Wasserstoff?

Die Energiefrage ist ob des stän-

dig steigenden Energiebedarfs eine 

weltweit wichtige, die sowohl die 

technische Entwicklung als auch Ver-

braucher betrifft. Unter dem Eindruck 

des Pariser Abkommens aus 2015 zur 

Bekämpfung des Klimawandels hat 

sich eine globale Initiative, der „Hy-

drogen Council“, zum Ziel gesetzt, 

den Einsatz von Wasserstoff als eine 

der zentralen Lösungen für die Ener-

giewende zu etablieren. 

Wasserstoff ist ein vielseitiger Ener-

gieträger mit zahlreichen Vorteilen. 

Er setzt bei seiner Nutzung kein Koh-

lendioxid (CO2) frei und kann so eine 

wichtige Rolle beim Übergang zu 

einer sauberen, CO2-armen Zukunft 

spielen. Wasserstoffbasierte Techno-

logien und Produkte haben sich in 

den vergangenen Jahren schnell wei-

terentwickelt	 und	 finden	 nun	 ihren	

Weg in den Markt. 

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, 

wird der Council mit allen wichtigen 

Stakeholdergruppen – darunter po-

litische Entscheidungsträger, Unter-

nehmen, die Wasserstoffbranche, 

internationale Behörden und die Öf-

fentlichkeit – zusammenarbeiten und 

sie beraten.
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13 führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Verkehr und In-
dustrie haben eine neue globale Initiative ins Leben gerufen. Der „Hy-
drogen Council“ („Wasserstoffrat“) soll die gemeinsame Vision und das 
langfristige Ziel verfolgen, die Energiewende mithilfe von Wasserstoff 
voranzutreiben.

Verantwortung, Entwicklung und Strategien

Wertschöpfungskette und Zusammenarbeit

Der „Hydrogen Council“, der sich kürzlich in Davos erstmals traf, besteht derzeit aus 13 CEOs und Vorsitzenden 

verschiedener Industrie-, Energie- und Automobilunternehmen. Die Gruppe will dazu beitragen, das ehrgeizige Ziel 

aus dem Pariser Abkommen von 2015 zu erreichen, die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius zu begrenzen. Im Rahmen 

der Einführungsveranstaltung bekräftigten die Mitglieder des „Hydrogen Council“ ihre Absicht, ihre erheblichen 

Investitionen in die Entwicklung und Kommerzialisierung von Wasserstoff- und Brennstoffzellen, die sich aktuell 

auf insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro pro Jahr belaufen, auszubauen. Ein gesteigertes Engagement wird mög-

lich, indem die Haupt-Stakeholder den Wasserstoff als Teil eines künftigen Energiemixes verstärkt durch geeignete 

Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen unterstützen. Wasserstoff gehört zu den zentralen Lösungen für die 

Energiewende – besonders in der Industrie, im Mobilitäts- und Energiesektor sowie beim Hausbau. Dafür sei die 

Entwicklung neuer, umfassender Strategien erforderlich.

„Wir wissen, dass Wasserstoff nicht nur das Potenzial hat, unsere Mobilität zu revolutionieren – er kann auch den 

Übergang zu einer CO2-armen Gesellschaft über verschiedene Industrien und die gesamte Wertschöpfungskette 

hinweg maßgeblich vorantreiben. Genau diesen Übergang will der Hydrogen Council aktiv fördern“, so ein State-

ment des Council. So wollen Autohersteller wie Honda, BMW oder Toyota bis ca. 2030 zwei Drittel des globalen 

Automobilumsatzes mit Hilfe von Fahrzeugen mit elektrifizierten Antrieben erzielen – das heißt emissionsfreie Fahr-

zeuge wie Elektrofahrzeuge mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen (FCV) und Batterien (BEV) sowie Plug-in-

Hybride (PHEV) und herkömmliche Hybride (HEV). Der Hydrogen Council bringt einige der weltweit führenden In-

dustrie- und Energieunternehmen zusammen und beabsichtigt so, mit gemeinsamen Bemühungen die Entwicklung 

weiter zu beschleunigen.

modern livING. modern livING.

Folgende internationale Unternehmen gehören dem Council derzeit an: Air Liquide, Alstom, Anglo Ame-

rican, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group, 

Total und Toyota.
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Ausschreibungsplattform  
für Ingenieurbüros

Rund 200 Ingenieurbüros nehmen bereits die Möglichkeit der kostenlosen 

Nutzung des Ausschreibungsportals wahr. Dies zeigt eindeutig, dass das 

Angebot von Ingenieurbüros sehr gut angenommen wird. Deshalb freuen 

wir uns, dass die bisherige erfolgreiche Kooperation in die Verlängerung 

geht. Der Kooperationsvertrag zwischen dem Fachverband der Ingenieur-

büros und dem AUSSCHREIBUNG.AT Portalbetreiber, INFO-TECHNO Bau-

datenbank GmbH, wird bis März 2019 verlängert und bringt Ingenieurbü-

ros weiterhin eine breite Palette von Vorteilen.

AUSSCHREIBUNG.AT ist Treffpunkt der österreichischen Bauwirtschaft. Das 

Ausschreibungsportal verbindet seit 2001 erfolgreich Auftraggeber und Auf-

tragnehmer. Das B2B-Fachportal für Bau-Ausschreibungen ist spezialisiert 

auf die Bereiche Hochbau, Tiefbau, Elektrotechnik, Installationstechnik, Ver-

kehrsinfrastruktur, Siedlungswasserbau, Planung/Bauleitung/Koordination.

Ingenieurbüros profitieren in zweifacher Hinsicht, denn der Kooperations-

vertrag beinhaltet die kostenlose Nutzung des Portals sowohl in der Funk-

tion als Auftragnehmer als auch in der Funktion als Auftraggeber. 

AUSSCHREIBUNG.AT  
für Auftragnehmer

•			Tagesaktuell	alle	Bekanntmachungen	und	Ausschreibungen	der	öffentlichen	Hand	aus	allen	 

Bundesländern Österreichs

•			Exklusiv	nur	hier:	täglich	neue	Ausschreibungen	von	gewerblichen	und	privaten	Auftraggebern,	 

wie Architekten, privaten Bauträgern, Wohnbau- und Immobilienunternehmen

•			Praktische	Suchfilter	und	eigene	Suchprofile	für	gezielte	Recherchen

•			Tägliches	E-Mail-Lieferservice	auf	Basis	Ihres	Suchprofiles	

•			Laden	Sie	verfügbare	Ausschreibungsunterlagen	sofort	herunter

Die rechtzeitige Kenntnis von Ausschreibungen und Projektinformationen ist oft entscheidende Vorausset-

zung für die erfolgreiche Auftragsakquise. Auch das Einholen von Angeboten für Bauleistungen zählt zum 

Leistungsspektrum vieler Ingenieurbüros. Die Kooperation zwischen dem Fachverband der Ingenieurbü-

ros und der INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH ermöglicht Ingenieurbüros die kostenlose Nutzung von  

AUSSCHREIBUNG.AT.

Hier gehen Sie neuen Aufträgen und neuen Kunden entgegen!

AUSSCHREIBUNG.AT  
für Auftraggeber und  
ausschreibende Stellen 

•			für	die	formfreie	Vergabe	von	Bauleistungen	für	private	und	gewerbliche	

Auftraggeber, für offene und beschränkte Ausschreibungen mit selbst 

gewähltem Anbieterkreis

•			für	vergabegebundene	offene	und	nicht	offene	Ausschreibungsverfahren

•			Zugriff	auf	eine	gut	sortierte	Anbieterdatenbank	zur	Firmenauswahl	

•			unbeschränktes	Dateiupload-Volumen,	keine	Dateiformatvorgaben

•			Echtzeitübersichten	über	die	Zugriffsaktivitäten	Ihres	Bieterkreises

•			praktische	Weiterbearbeitungsfunktionen	

•			exportierbare	Dokumentationen	für	Ihr	Vergabe-Reporting

Hier übermitteln Sie Ausschreibungsunterlagen und Pläne online und sicher an Ihre Anbieter.

So reduzieren Sie Ihren Ausschreibungsaufwand auf ein Minimum!

Die Erstanmeldung zu AUSSCHREIBUNG.AT erfolgt über die Fachverbandshomepage 
www.ingenieurbueros.at. Sie erhalten Ihre persönlichen Zugangsdaten zu spätestens 
am nächsten Werktag per E-Mail.

RüCkfRAGEHINwEIS:

Dipl.-Ing. Silvia Jell, Tel: +43 664 1059677
E-Mail: s.jell@ausschreibung.at

INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101, 5310 Mondsee

www.AUSSCHREIBUNG.AT   •   www.BAUDATENBANK.AT   •   www.INFO-TECHNO.AT

interestING.interestING.
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Zuverlässig und sicher funktionieren-

de Maschinen sind die Voraussetzung 

für erfolgreiche Produktion. Mit zu-

nehmender Komplexität steigen auch 

die Anforderungen an ihre Sicherheit 

– bei Neukonstruktionen genauso wie 

bei	 Änderungen	 oder	 Nachrüstun-

gen. Das bedeutet zugleich wachsen-

de Herausforderungen an Techniker 

und Ingenieure, denn in jedem Fall 

ist eine Vielzahl von rechtlichen Vor-

gaben und technischen Standards zu 

beachten. Unterstützung, um dabei 

den Überblick zu behalten, bietet das 

soeben bei Austrian Standards er-

schienene Buch „Rechtliche und nor-

mative Anforderungen an Maschinen 

– ‚Stand der Technik‘ in Österreich“. 

Dipl.-Ing. Thomas Haiden kombiniert in diesem Fachbuch technische Aspekte mit der aktuellen Rechtslage und den 

normativen Anforderungen, wobei er speziell die österreichische Rechtslage berücksichtigt. Rechtliche Folgen werden 

dabei	besonders	 im	Hinblick	auf	Änderungen	im	„Stand	der	Technik“	anhand	von	Beispielen	detailliert	dargestellt.	

Haiden – er hat u. a. Elektrotechnik mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik (TU Wien) sowie Recht und Wirtschaft 

für Techniker an der Kepler-Universität Linz studiert – analysiert die wichtigsten Grundlagen praxisbezogen. Dazu 

kommen konkrete Beispiele juristischer Entscheidungen und eine Darstellung ihrer Auswirkungen. In einem kurzen 

Ausblick werden auch zukünftige Trends wie Industrie 4.0 dargestellt. Das Buch ist besonders für Entscheidungsträger 

ein wichtiges Hilfsmittel, weil es notwendige Vorgehensweisen bei Maschinen aufzeigt, die rechtlich berücksichtigt 

werden müssen, um fahrlässiges Handeln zu vermeiden und Fehler auszuschließen.

Maschinenbau: 
Recht und Standards im Überblick

Johannes Stern

Was bei Neukonstruktion, Änderungen und Anpassungen zu beachten 
ist, fasst ein neues Handbuch von Austrian Standards zusammen. 

BIBLIOGRAFIE:

Thomas Haiden: Rechtliche und normative Anforderungen an Maschinen –  
„Stand der Technik“ in Österreich“; Austrian Standards, Wien 2017;  
Buch: ISBN 978-3-85402-337-1; EUR 49,00 | E-Book: ISBN 978-3-85402-338-8;  
EUR 39,99; (Preise zzgl. USt.)
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Veranstaltungen

„VERGABERECHT FÜR DIE PRAXIS: 

Bundesvergabegesetz NEU – 1. Ausblick“

„Bauphysik-Forum 2017“ – 8. Internationaler Holz[Bau]Physik Kongress

„Die Zukunft der Abwasserwirtschaft in Österreich“

22. Österreichische Wasserwirtschaftstagung

„Das Anlagenrecht in der Praxis“

„Das ABC des Wasserrechts“ Wasserrecht für PlanerInnen & TechnikerInnen

Seminar am 9. März 2017 in Wien

Veranstalter: Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV), in Kooperation mit dem  
BMLFUW, dem VÖEB, dem Österreichischen Gemeindebund und dem Österreichischen Städtebund
Leitung: Rechtsanwalt MMag. Dr. Claus Casati
Anmeldung: per Fax 01/532 07 47 oder E-Mail waschak@oewav.at 

27.-28. April 2017 im Kongress & TheaterHaus Bad Ischl, Kurhausstraße 8, 4820 Bad Ischl

Themen: u.a. Schallschutz-, Feuchteschutz-, Brandschutzplanung 
Gebühr je Teilnehmer 425,- Euro (exkl. MwSt; in der Kursgebühr sind Kursunterlagen, Mittagessen,  
Pausengetränke und Abendessen enthalten.)
Anmeldung / Zimmerreservierung: Anmeldefrist: 19. April 2017. Weitere Infos zu Zimmerbuchung und  
GPS-Daten	des	Veranstaltungsortes	finden	Sie	auf	der	Website:	www.holzforschung.at/seminare.html

4. und 5. Oktober 2017

Veranstalter: ÖWAV in Kooperation mit dem BMLFUW und dem Land Oberösterreich
Themen: „Die Abwasserwirtschaft in Österreich – Bestandsaufnahme und Herausforderungen“, „Organisatorische 
und wirtschaftliche Herausforderungen“, „Technik und Anlagen“ und „Innovation, Forschung und Ausbildung“
Anmeldung: per Fax 01/532 07 47 oder E-Mail waschak@oewav.at

interestING.interestING.

Bundesgesetzblätter
BGBl.	I	Nr.	27/2017	 	 	Änderung	des	Elektrotechnikgesetzes	1992	(ETG	1992)

BGBl. I Nr. 23/2017  Ingenieurgesetz 2017 – IngG 2017

BGBl.	I	Nr.	21/2017	 	 	Änderung	des	Umweltförderungsgesetzes	und	Aufhebung	des	 
Bundesgesetzes, mit dem zusätzliche Mittel für Energieeffizienz  
bereitgestellt werden

BGBl. I Nr. 9/2017  34. KFG-Novelle

BGBl.	II	Nr.	6/2017	 	 	Änderung	der	Wasserstraßen-Verkehrsordnung	(WVO),	der	Seen-	und	 
Fluss-Verkehrsordnung (SFVO) und der Schifffahrtsanlagenverordnung

BGBl.	I	Nr.	114/2016	 	 	Änderung	des	Arbeitszeitgesetzes,	des	Arbeitsruhegesetzes	und	des	 
Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes 1991

BGBl.	II	Nr.	426/2016	 	 	Änderung	der	Systemnutzungsentgelte-Verordnung	2012	 
(SNE-VO 2012 – Novelle 2017

BGBl. II Nr. 425/2016   Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Novelle 2017,  
GSNE-VO 2013 – Novelle 2017

BGBl. II Nr. 422/2016   Aktualisierung des Verzeichnisses der harmonisierten Europäischen  
Normen für Maschinen und für Sicherheitsbauteile für Maschinen

BGBl. II Nr. 418/2016   Gas-Monitoring-Verordnung 2017 – GMO-VO 2017

BGBl. II Nr. 415/2016   Elektrizitäts-Energielenkungsdaten-Verordnung 2017, E-EnLD-VO 2017

BGBl.	II	Nr.	400/2016	 	 	Änderung	der	Verordnung	über	die	Aufsichtsbezirke	und	den	 
Wirkungsbereich der Arbeitsinspektorate

BGBl. II Nr. 398/2016   Ökostromförderbeitragsverordnung 2017

BGBl.	II	Nr.	397/2016			 	 	Änderung	der	Ökostrom-Einspeisetarifverordnung	2016

BGBl. II Nr. 350/2016   Aktualisierung der Liste der zugelassenen Prüfstellen für Aufzüge für  
die Erhöhung der Sicherheit von bestehenden Aufzügen der HBV 2009

BGBl.	I	Nr.	96/2016	 	 	Änderung	des	Maschinen-Inverkehrbringungs-	und	NotifizierungsG	–	MING

BGBl. II Nr. 320/2016   Vermessungsgebührenverordnung 2016 – VermGebV 2016

BGBl. II Nr. 307/2016   Vermessungsverordnung 2016 – VermV 2016

BGBl.	II	Nr.	291/2016	 	 	Änderung	der	Verordnung	über	Deponien

BGBl.	II	Nr.	290/2016	 	 	Änderung	der	Recycling-Baustoffverordnung

Seminar am 30. März 2017 in Wien

Veranstalter: ÖWAV,  in Kooperation mit: BMLFUW, BMWFW, Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH
Anlagenrechtliche Genehmigungen (Betriebsanlagen, Industrie-, Energie- oder Infrastrukturvorhaben). Die Qualität 
der dafür heranzuziehenden Rechtsvorschriften sowie des damit befassten Vollzugs ist entscheidend dafür, dass Inves-
titionen schnell, gleichzeitig aber auch rechtssicher – und damit unter ausreichender Berücksichtigung der Interessen 
von Mensch und Umwelt – umgesetzt werden können.
Novelle der Gewerbeordnung, des UVP-Gesetzes und zahlreicher weiterer für AnlagenbetreiberInnen relevanten Ge-
setze, ausführlicher Überblick über die neuen Rechtsvorschriften. Präklusion, Verfahrenskonzentration 
Anmeldung: per Fax 01/532 07 47 oder E-Mail vorauer@oewav.at 

Kurs, 29. März 2017 in St. Pölten / 11. Oktober 2017 in Wien 

Veranstalter: ÖWAV 
Themen: Basiswissen im Bereich des Wasserrechts, die wesentlichsten Genehmigungstatbestände des Wasser-
rechtsgesetzes, Grundzüge der für ein Verfahren vor der Wasserrechtsbehörde relevanten verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen
Kursorganisation: Susanne Spacek, Gesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft GmbH (GWAW)
Marc-Aurel-Straße 5, A-1010 Wien, T +43-1-535 57 20-87, E spacek@oewav.at, www.oewav.at



informING.
Ingenieurbüros stellen nichts her, aber vieles sicher 

Beratung, Planung, Berechnung, Untersuchung und Überwachung. Das Leistungsspektrum der Ingenieurbüros 

reicht von der Gebäudetechnik bis zum Maschinenbau, von der Innenarchitektur über die Mess- und Regeltechnik, 

das Industriedesign und die Informatik bis zur Ökologie und Umwelttechnik.

Fachverband Ingenieurbüros in der WKO | Schaumburgergasse 20/1 | 1040 Wien

Tel.: 05-90 900 3248 | Fax: 05-90 900 229 | www.ingenieurbueros.at

Fachgruppen: W: Tel. 01-514 50 3750 

 NÖ: Tel. 02742-851 19710 | B: Tel. 05-90 907 3710 

 ST: Tel. 0316-601 403 | S: Tel. 0662-8888 638 

 OÖ: Tel. 05-90 909 4721 | K: Tel. 05-90 904 770 

 T: Tel. 05-90 905 1323 | V: Tel. 05522-305 235


